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Artikel 28:  Durchführungsrechtsakte 
 
(1)  Die Den Mitgliedstaaten obliegt ergreifen alle innerstaatlichen rechtlichen 
Maßnahmen, die zur Durchführung der rechtlich bindenden Rechtsakte der Union erforderlich 
sind1. 
 
(2)  Bedarf es ausnahmsweise2 einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 
rechtlich bindenden Rechtsakte der Union, so können in diesen Rechtsakten der Kommission oder - 
in bestimmten Fällen und in den in Artikel [GASP] genannten Fällen - dem Rat 
Durchführungsbefugnisse übertragen werden. 
 
(3)  Für die Durchführungsrechtsakte der Union können Kontrollmodalitäten festgelegt 
werden; diese müssen den Grundsätzen und Regeln entsprechen, die zuvor vom Europäischen 
Parlament und vom Rat nach dem Gesetzgebungsverfahren angenommen wurden. 
 
(4)  Die Durchführungsrechtsakte der Union erhalten die Form von europäischen Durch-
führungsverordnungen oder europäischen Durchführungsentscheidungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explanation (if any) :  

                                                 
1 Begründung: Die gewählte Formulierung bringt den Grundsatz, wonach die Zuständigkeit für die 

Durchführung der Rechtsakte der Union bei den Mitgliedstaaten liegt, deutlicher zum 
Ausdruck. 

2 Begründung: Da mit dem neu geschaffenen Instrument der delegierten Verordnung (Art. 27) der 
Kommission die Befugnis übertragen werden kann, bestimmte Vorschrifen eines Gesetzes 
oder Rahmengesetzes inhaltlich auszufüllen, ist davon auszugehen, dass die in Art. 28 
geregelten Durchführungsrechtsakte den Vollzug betreffen. Die Formulierung bringt daher 
zum Ausdruck, dass die Übertragung von Durchführungsbefugnissen die Ausnahme zu dem 
in Absatz 1 genannten Grundsatz darstellt. 


